
   mit Bremgarten
  und Feldkirch

Hartheim
am Rhein
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Die Gemeinde Hartheim am Rhein wünscht 
dem Gesangverein viel Erfolg beim Projekt 
„Hartheimer Filmkeller“ und bedankt sich 
bei Herrn Volkmann für das Engagement.  
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Kommunale Geschwindigkeitsmessungen 
durch den Landkreis - Lichtschranke
Folgende Geschwindigkeitsmessung wurde vom Landkreis durch-
geführt:
 

Datum: 02.04.2024

Zul. Höchstgeschwindigkeit: 50

Messpunkt: Max-Immelmann-Allee

Einsatzzeit: 7.05 – 11.10 Uhr

Gemessene Fahrzeuge: 520

Beanstandungen: 14

Höchstgeschwindigkeit: 80

Apotheken-Plan vom  

02.05. bis 09.05.2024

02.05.2024

Faust-Apotheke, Staufen

Apotheke am Schillerplatz, Müllheim

03.05.2024

Bad Apotheke, Bad Krozingen 

04.05.2024
St. Trudpert-Apotheke, Münstertal
Werder-Apotheke, Müllheim

05.05.2024
Stadt-Apotheke, Staufen 
  
06.05.2024
Bad-Apotheke im Paracelsushaus,
Bad Krozingen

07.05.2024
Batzenberg-Apotheke, Schallstadt
Fridolin-Apotheke, Neuenburg

08.05.2024
Schwarzwaldapotheke, Tulpenbaumallee,
Bad Krozingen
Blauen-Apotheke, Schliengen
 
09.05.2024
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim

 AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Wahlscheinantrag bequem per Internet – 
 möglich bis 05. Juni 2024, 14:00 Uhr
Zu den Europa- und Kommunalwahlen am 09.06.2024 kann die Er-
teilung eines Wahlscheins schriftlich, elektronisch (z.B. per E-Mail, 
Internet) oder durch persönliche Vorsprache bei der Gemeindever-
waltung beantragt werden. Telefonische Anträge und Anträge per 
SMS sind nicht zulässig. Wir bieten für Sie die Beantragung eines 
Wahlscheins per Internet auf unserer Homepage bis 05. Juni 2024, 
14:00 Uhr unter www.hartheim.de  an. 
Beim Aufruf des Links https://briefwahl.komm.one/intelliform/
forms/komm.one/km-ewo/pool/wahlscheinantrag/bw-west/wahl-
scheinantrag/index?ags=08315048 erhalten Sie ein Erfassungsfor-
mular für Ihre Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrich-
tigung müssen Sie in das Antragsformular eintragen. Ihnen steht es 
offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende 
Versandanschrift senden zu lassen.
Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter ande-
rem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten Ihre 
Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis 
übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. 
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch und ein-
fach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite 
der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die meisten Daten sind hier 
bereits hinterlegt - Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und mögli-
cherweise noch eine abweichende Versandadresse. Ihre Antragsda-
ten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur 
Abarbeitung übertragen. 
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns 
anschließend per Post oder Amtsbote zugestellt. 
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, kön-
nen Sie auch formlos per E-Mail an guenther@hartheim.de einen 
Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Familien-
namen, Ihre Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben.
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an das 
Wahlamt unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: Frau Günther, Te-
lefon: 07633/9105-18, E-Mail: guenther@hartheim.de.

Europawahl 2024
Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen
Zur Wahl der Abgeordneten des 10. Europäischen Parlaments 
in der Bundesrepublik Deutschland am 09. Juni 2024 sind alle 
Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann 
die Stimme unabhängig von fremder Hilfe abgegeben wer-
den, wenn man wegen schlechten Sehens die Wahlunterlagen 
selbst nicht lesen kann?
 
Für die Wahl zum Europäischen Parlament am 09. Juni 2024 
haben blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte die Mög-
lichkeit zur barrierefreien Teilhabe. Dazu werden von den Blin-
den- und Sehbehindertenverbänden kostenfrei eine spezielle 
Stimmzettelschablone und eine vorgelesene Beschreibung des 
vollständigen Stimmzettelinhalts als aufgesprochene CD-Versi-
on zur Verfügung gestellt. Die Stimmzettelschablone wird auf 
den Stimmzettel gelegt. Die Felder für das „Kreuzchen“ sind in 
der Schablone ausgespart. Auf der Schablone sind in großer 
tastbarer Schrift Erläuterungen angebracht.
 
Sie Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, die 
sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie eine 
Schablone und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts 
des amtlichen Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und 
Sehbehindertenverbänden an (Tel.: 0761 36122, Festnetznum-
mer Deutsche Telekom).

Ab Ende April 2024 besteht auch die Möglichkeit, vom Deut-
schen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. Informatio-
nen zu den Stimmzettelinhalten barrierefrei im Internet unter 
https://www.dbsv.org/wahlen sowie telefonisch 0800 00 09 67 
10 (gebührenfrei) zu erhalten.

Freitagsmarkt in Hartheim
Auch in dieser Woche findet unser Freitagsmarkt ab 
15:30 Uhr auf dem Rathausplatz statt.
Wir freuen uns wieder auf
• die Metzgerei Widmann mit Wurst, Pommes, Bier 

und alkoholfreien Getränken und
• die Kleine Auszeit von Michaela Sprich mit Kaffee, Kuchen, Eis, 

Wein und Sekt

Wir freuen uns auf ein "rundes" Angebot und einen geselligen 
Wochenausklang.
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FUNDSACHEN
Folgende Fundsachen wurden im Fundbüro der Gemeinde Hart-
heim am Rhein abgegeben:

• diverse Schlüssel
• diverse Schlüsselbunde
• Garagentoröffner
• Jacke, schwarz

Wenn Sie etwas verloren oder gefunden haben, setzen Sie sich bitte 
mit Frau Günther, Tel.: 07633/9105-18, guenther@hartheim.de, in 
Verbindung.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Fundgegenstände 
gem. § 973 BGB lediglich 6 Monate bei der Gemeinde verwahrt 
werden. 
 

ABFALLTERMINE

Nächste Leerungen
Restmülltonne  03.05.2024 (Hartheim, Feldkirch)
Restmülltonne  04.05.2024 (Bremgarten)
 

Telefonnummern der TREA Breisgau im Gewerbepark 
Breisgau

Für Kontakte bezüglich Öffnungszeiten, Anlieferungen und Abfall-
wirtschaft (besetzt: Mo - Fr von 7:00 - 18:00 Uhr)  07634/5079-122
Verwaltung, Veranstaltungen und Besichtigungen 
(besetzt: Mo - Fr von 8:00 - 16:30 Uhr)   07634/5079-0
Notfällen (24 Std. besetzt) 07634/5079-222
Fax- Nummer: 07634/5079-135
E-Mail-Adresse: breisgau@eew-energyfromwaste.com

RAZ Breisgau

Anlieferungszeiten für private Haushalte/Sperrmüllanliefe-
rung:
Montag und Dienstag: 09.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag und Freitag: 12.00 bis 18.00 Uhr
Samstag: 08.00 bis 12.00 Uhr
Gebührenfrei angenommen werden alle klassischen Wertstoffe wie 
Schrott, Papier und Kartonage, Elektroschrott, Kork, DVD und CD, 
Flaschenglas,  Grünschnitt sowie Sperrmüll mit Sperrmüllkarte.
Adresse: RAZ Breisgau (Gewerbepark Breisgau) Ehrenkirchener 
Straße 3, 79427 Eschbach
Tel. 07634/6949385, E-Mail: alb@lkbh.de, 
Servicetelefon der ALB: 0761-2187-9707

WIR SUCHEN ...

Die Gemeinde Hartheim am Rhein sucht im Rahmen einer ge-
ringfügigen Beschäftigung ab sofort eine
 

Reinigungskraft (m/w/d) 
für den Gemeindebauhof Hartheim.

Der Beschäftigungsumfang beträgt ca. 4,5 Stunden im Monat.
Die Reinigung des Gemeindebauhofs erfolgt wöchentlich, 
wahlweise freitags-nachmittags oder samstags, mit jeweils 1 
Stunde.
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie die Mög-
lichkeit der Mitgliedschaft im Fitnessverbund (Hansefit).
 
Bei Interesse richten Sie bitte Ihre kurze schriftliche Bewerbung 
bis spätestens 10. Mai 2024 an das Bürgermeisteramt Hart-
heim, Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim am Rhein, oder per 
Mail an gassert@hartheim.de.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Herr Gassert (Tel.-Nr. 
07633/9105-21) oder Frau Link (Tel.-Nr. 07633/9105-29) gerne 
zur Verfügung.

Die Gemeinde Hartheim am Rhein sucht im Rahmen einer ge-
ringfügigen Beschäftigung ab sofort eine
 

Reinigungskraft (m/w/d)
 für die Ortsverwaltung in Bremgarten.

 
Der Beschäftigungsumfang beträgt ca. 8 - 9 Stunden im Monat.
Die Reinigung der Ortsverwaltung erfolgt wöchentlich mit je-
weils 2 Stunden bei freier Zeiteinteilung.
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie die Mög-
lichkeit der Mitgliedschaft im Fitnessverbund (Hansefit).
 
Bei Interesse richten Sie bitte Ihre kurze schriftliche Bewerbung 
bis spätestens 17. Mai 2024 an das Bürgermeisteramt Hart-
heim, Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim am Rhein, oder per 
Mail an gassert@hartheim.de.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Herr Gassert (Tel.-Nr. 
07633/9105-21) oder Frau Link (Tel.-Nr. 07633/9105-29) gerne 
zur Verfügung.

Welche Reisedokumente brauche ich?!
Wenn Sie erfahren möchten, welche Reisedokumente Sie für Ihr 
Reiseland benötigen, hilft Ihnen die Homepage des Auswärtigen 
Amtes weiter.
Unter www.auswaertiges-amt.de / Ihr Reiseland / Einreise und Zoll 
erfahren Sie für jedes Land, mit welchen Reisedokumenten die Ein-
reise in Ihr Urlaubsland möglich ist.
 
Einen schönen Urlaub wünscht Ihnen
Ihr Bürgerbüro

Herzliche Glückwünsche
Wir gratulieren sehr herzlich am
• 02.05. zum 80. Geburtstag von Brunhilde 

Lachenmaier aus Hartheim
sowie allen nicht genannten Jubilaren und wün-
schen alles Gute, beste Gesundheit und Wohler-
gehen

UNSERE JUBILARE
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Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in-
formiert:
Müllsackverkaufsstellen in Hartheim
Derzeit kann die Bevölkerung von Hartheim in folgenden Verkaufs-
stellen die landkreiseinheitlichen Restmüllsäcke zum Preis von 6,40 
EUR erwerben: 
Hartheim - Tankstelle Sedelmeier, Vogesenstr. 25
 - Metzgerei Widmann, Rheinstraße 22
Bremgarten -  Getränkelädele „Zum Durstlöscher“,  

St. Stephanusstraße 2
 
Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an:
ALB, Tel. 0761/2187-9707

Werte unseres Wassers
(Weitere Daten finden sie auf unserer Homepage)

Härtegrad *dH Härtebereich (Waschmittel) Nitratgehalt mg/l
12,9 2,30 / mittel 23,4

RENTENVERSICHERUNG
Sprechstunden der

Rentenberatung im Rathaus

Die Sprechstunden finden jeweils am 1. Mittwoch im Monat bei Frau 

Schmidt im Erdgeschoss Zimmer 5 des Rathauses statt. 

Bitte beachten Sie, dass eine Rentenberatung nur nach telefonischer 

Terminvereinbarung im Sekretariat Tel: 07633/9105-0 möglich ist.

Aufgrund der hohen Nachfrage liegt die momentane Wartezeit 
für einen Termin bei ca. 5 - 6 Monaten.

Zum Sprechtag bringen Sie bitte alle Versicherungsunterlagen der 

Deutschen Rentenversicherung, Personalausweis, Steuer-Identifika-

tionsnummer, Bankverbindung (IBAN + BIC) und den Krankenkas-

senausweis mit.

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Wahl 
zum Europäischen Parlament - Europawahl - und für die Wahl des Gemeinderats, des Ortschafts-
rats, des Kreistags sowie über die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 09.06.2024
Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl 
zum Europäischen Parlament - Europawahl - und gleichzeitig finden 
in der Hartheim am Rhein die Kommunalwahlen - Wahl des Gemein-
derats, des Ortschaftsrats, des Kreistags - statt.

1.  Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kom-
munalwahlen - für die Wahlbezirke der Hartheim am Rhein 
werden in der Zeit vom 21.05.2024 bis 24.05.2024 werktags 
während der allgemeinen Öffnungszeiten beim Bürgermeis-
teramt Hartheim am Rhein, Rathaus, Feldkircher Str. 17, 79258 
Hartheim am Rhein, Zimmer Nr. 6, für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberech-
tigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wäh-
lerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

  Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Eu-
ropawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat.

2.  Für die Kommunalwahlen gilt außerdem
2.1   Wahl des Gemeinderats und die Wahl des Ortschaftsrats 

für Bremgarten und Feldkirch
  Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Weg-

zug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser 
Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 

Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag 
noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ortschafts-
rats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen 
am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung haben.

2.2  Wahl des Kreistags
  Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags -
  durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 

Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 
dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am 
Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die 
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von 
der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlas-
sen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem 
Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs 
oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis 
sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. 
Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er 
seine Hauptwohnung verlegt hat.

2.3   Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepu-
blik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis 
– gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der 
Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei 
keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen 

 AMTLICHE NACHRICHTEN

Stadt/Gemeinde 

Hartheim am Rhein 
Landkreis 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
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wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag 
seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufent-
halt in der Gemeinde – im Landkreis – haben wird. Für die Wahl 
des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genann-
ten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

2.4   Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldege-
setz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Melde-
register eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen An-
trag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbür-
ger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 
3 Absatz 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen.

2.5   Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt 
der genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung 
und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19.05.2024 
(keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt 
Hartheim am Rhein, Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim 
am Rhein eingehen.

  Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklä-
rungen hält das Bürgermeisteramt Hartheim am Rhein, 
Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim am Rhein bereit.

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. Wird 
dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbe-
nachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahlschein 
beantragt hat.

3.   Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann in der Zeit vom 21.05.2024 bis zum 24.05.2024 
(vgl. Nr. 1), spätestens am 24.05.2024 bis 12:00 Uhr, beim Bür-
germeisteramt Hartheim am Rhein, Feldkircher Str. 17, 79258 
Hartheim am Rhein, Zimmer Nr. 6, Einspruch einlegen (bzgl. 
Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der 
Kommunalwahlen) des / der Wählerverzeichnis-se(s) stellen.

  Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift beim Bürgermeisteramt eingelegt/gestellt werden.

4.   Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens 19.05.2024 eine Wahlbenach-
richtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann.

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

  Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung 
angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch 
Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein 
(siehe Nr. 5).

5.  Wahlschein

5.1   Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der 
Wahl im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald durch Stim-
mabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen.

5.2   Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann 
entweder durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

6.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag

6.1   ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

6.2   ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

6.2.1   wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachste-
hende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis

 für die Europawahl
  bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung 

(EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO bis zum 
19.05.2024 versäumt hat;

 für die Kommunalwahlen
  bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 

1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) bis 
zum 19.05.2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unions-
bürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, 
rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten 
Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO vorzulegen,

6.2.2   wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden
 bei der Europawahl
  die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Ab-

satz 1 EuWO bis zum 24.05.2024 versäumt hat,

 bei den Kommunalwahlen
  die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeich-

nisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes (KomWG) 
bis zum 24.05.2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Uni-
onsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt 
hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlang-
ten Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO vorzulegen.

6.2.3  wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n
 Europawahl
  erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Ab-

satz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO,
  oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 

EuWO entstanden ist;

 Kommunalwahlen
  erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 und 

§ 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Absatz 2 
KomWG entstanden ist.

6.2.4   wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl)/
Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis des Bürgermeisteramtes gelangt ist.

zu 6.1   Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 07.06.2024, 18:00 Uhr, 
beim Bürgermeisteramt Hartheim, Feldkircher Straße 17, 79258 
Hartheim am Rhein, Zimmer Nr. 6, mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.

  Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl (08.06.2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

zu 6.2   Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
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  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7.   Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält 
mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen roten 
Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die 
Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefumschlag.

  Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, 
sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben.

  Ein Merkblatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinwei-
se für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite 
des Wahlscheins enthalten die für den Wähler notwendigen In-
formationen.

7.1  Europawahl
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 -  einen amtlichen Stimmzettel,
 -   einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl,
 -   einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und

 -  ein Merkblatt für die Briefwahl.

7.2  Kommunalwahlen
  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 -   die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlbe-

rechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern,
 -   die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschläge für 

die Briefwahl,
 -   einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-

rückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefumschlag 
mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommunale Wahl“.

  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist

  im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde/dem Bürgermeisteramt vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen;

  im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig,
  wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer schriftli-

chen Vollmacht nachgewiesen wird.
  Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen bei der 

Gemeindebehörde bzw. beim Bürgermeisteramt selbst in 
Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben.

  Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit dem 
Stimmzettel/den Stimmzetteln und dem/n Wahlschein/en so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass die Wahl-
briefe dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht/en.

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwahlen: 
oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hil-
feleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

  Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunal-
wahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe 
absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = 
für die kommunale Wahl).

  Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von Deutsche Post AG unentgeltlich befördert.

  Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von Deutsche Post AG unentgeltlich beför-
dert.

  Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle abgegeben werden

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die 
Personenbezeichnungen auf die männliche Form.

 LANDRATSAMT BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Online-Seminar Gebäudesanierung  
- was gilt laut Gebäude energiegesetz?

Seit dem 1. Januar gilt das neue Gebäudeenergiegesetz, auch 
bekannt als GEG oder "Heizungsgesetz". Welche Vorgaben gel-
ten nun seitdem? Wie kann ich die Energiekosten meines Hauses 
dauerhaft senken? Welche Sanierungsmaßnahmen bringen am 
meisten, in welcher Reihenfolge sind sie sinnvoll, wie hängt das 
mit dem Thema Heizungssanierung zusammen, welche Förder-
möglichkeiten gibt es, wie geht man eine energetische Sanierung 
am besten an und wer kann dabei unterstützen?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im Rahmen des 
kostenfreien Online-Seminars mit dem Titel „Energetisches Sanie-
ren im Eigentum“, das vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
angeboten werden. Die Energieagentur Regio Freiburg führt 
diese im Auftrag des Landkreises durch. 
Das Seminar findet statt am Montag 13. Mai von 17:00 bis 18:30 
Uhr, online via Zoom. Die Anmeldung erfolgt über die Website des 
Landratsamtes unter der Adresse www.lkbh.de/klima unter dem 
Reiter Gebäude-Energieberatung. Hier finden sich auch eine Ant-
wortsammlung auf häufig gestellte Fragen und eine „Bauherren-
mappe“, in der Informationen zu Fördermöglichkeiten und rechtli-
chen Vorgaben bei der Gebäudesanierung gesammelt sind. 
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Landratsamt am 7. Mai 2024  
ab 11:00 Uhr geschlossen 
Am Dienstag, den 7. Mai, ist das Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald ab 11:00 Uhr für Besucher geschlossen. Grund ist eine 
Personalversammlung. Betroffen davon sind die Verwaltungsge-
bäude in der Stadtstraße, der Ludwigstraße, der Bismarckallee, der 
Berliner Allee und der Sautierstraße in Freiburg, sowie die Außen-
stellen in Breisach, Müllheim und Titisee-Neustadt.  

 FREIWILLIGE FEUERWEHR

FFW - ABTEILUNG HARTHEIM

 KINDER- UND JUGENDBÜRO HARTHEIM

Infoveranstaltung für Jung- und Erstwähler
„Das erste Mal im Wahllokal - so klapp´s bestimmt!“
Komm vorbei und lerne bei kostenloser Pizza und kühlen Getränken 
die Aufgaben der Kommunalpolitik und des Gemeinderats kennen. 
In einem Quiz kannst du dein politisches Wissen testen. Zudem ge-
stalten wir einen fiktiven Wahlkampf und führen eine Probewahl 
durch. Für die Infoveranstaltung konnten wir zwei junge Referen-
ten gewinnen, die euch spielerisch und in einfacher Sprache ganz 
unkompliziert „Kommunalpolitik“ und alles Wichtige rund um die 
anstehenden Wahlen erklären werden. 
WANN? Dienstag, 14. Mai 2024, 18:30 - 20:00 Uhr
WO? Jugendhaus Hartheim (Am Mühlebach 16)
 
Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Servicestelle Kinder- und 
Jugendbeteiligung Baden-Württemberg.
• Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
• Die Veranstaltung ist kostenlos.
 
Alle Erst- und Jungwähler erhalten in dieser Woche ein persönliches 
Einladungsschreiben per Post für die Infoveranstaltung. Darüber hi-
naus werden alle Erst- und Jungwähler in der Woche vor der Wahl 
ein zweites Schreiben von uns erhalten mit dem Aufruf, zur Wahl zu 
gehen und der Möglichkeit an unserem Gewinnspiel teilzunehmen.
Info und Kontakt: Jugendreferent Emanuel Klöckner / Jugendhaus 
Hartheim / Am Mühlebach 16 / 79258 Hartheim / 
jugendbuero@jugend-hartheim.de / 07633-150081

Kidstreffen
• Anmeldung online über www.hartheim.feripro.de oder per-

sönlich im Jugendhaus Hartheim, Am Mühlebach 16. Anmelde-
schluss: Donnerstag, 16.05.2024. 

• Der Unkostenbeitrag beträgt 3,- € und ist am Veranstaltungstag 
bar vor Ort zu bezahlen.

• Bei Verhinderung trotz Anmeldung bitte rechtzeitig im Kinder- 
und Jugendbüro absagen, damit Kinder von der Warteliste den 
Platz belegen können.
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Pfingstferien: Eselwanderung mit Hütten- 
übernachtung für Kinder und Jugendliche
Für unsere geplante Eselwanderung mit Hüttenübernachtung 
haben wir noch ein paar freie Plätze für interessierte Kinder und Ju-
gendliche im Alter zwischen 10-14 Jahren frei.
 
Die Wanderung mit Übernachtung im Naturfreundehaus auf dem 
Feldberg findet in den Pfingstferien von Montag, den 27. Mai auf 
Dienstag, den 28. Mai 2024 statt. Ausgangspunkt der Wanderung 
sind die Zastler Eislöcher bei Oberried. Von hier aus möchten wir zu-
sammen mit den Kindern und Jugendlichen und in Begleitung der 
beiden Esel Angelo und Paulina auf den Feldberg wandern. Bevor 
wir den Gipfel des Feldbergs erklimmen, ist unser erstes Etappenziel 
das Naturfreundehaus Feldberg. Hier werden wir auch übernach-
ten, bevor wir uns am nächsten Morgen wieder auf den Rückweg 
begeben werden. Distanz einfache Strecke: ca. 6,5 Kilometer. Un-
kostenbeitrag: 20,00 Euro.
 
Start: Mo., 27.05.2024 um 08:00 Uhr am Jugendhaus Hartheim.
Rückkehr:  Di., 28.05.2024 um 13:15 Uhr am Jugendhaus Hartheim
 
Weitere Infos und Anmeldung online unter: https://hartheim.
feripro.de/ oder direkt im Kinder- und Jugendbüro / Jugendhaus 
Hartheim, Am Mühlebach 16, 79258 Hartheim; Tel.: 07633-150081; 
Mail: jugendbuero@jugend-hartheim.de; Ansprechpartner Emanu-
el Klöckner

ST. STEPHAN, BREMGARTEN
Förderverein für caritative Aufgaben

Dorf-Treff  Bremgarten
Am Freitag 3. Mai 2024, 15:00Uhr  
startet der nächste Dorf-Treff in Bremgarten! 
in Baumanns Mini-Shop
 
Alle Neu- und Alt-Bürger der Gemeinde sind herzlich eingeladen.
 
Förderverein für Caritative Aufgaben St. Stephan Bremgarten e.V.

SENIORENCLUB 
Seniorenausflug ins Kloster St. Trudpert im Münstertal
Liebe Seniorinnen und Senioren, wie bereits beim letzten Senioren-
mittag bekannt gegeben, hier die genauen Daten zu unserem Aus-
flug zum schönen Kloster St. Trudpert!
 
Abfahrt am 16. Mai 2024 um 13.15 Uhr am Rathaus!!!
 
Schwester Benedicta wird mit uns eine Führung durch das Kloster 
St. Trudpert machen.
 
Eine Gruppe soll nicht mehr als 20-25 Personen umfassen. Wir wer-
den deshalb vor Ort zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe star-
tet mit Schwester Benedicta um ca 14 Uhr zur Führung durch die 
weitläufige Klosteranlage, während die zweite Gruppe sich bei Kaf-
fee und Gebäck die Zeit vertreibt. Sobald die erste Gruppe zurück 
kommt, startet die zweite Gruppe zur Führung und die erste Gruppe 
stärkt sich mit Kaffee und Gebäck.
 
Nun hoffen wir auf schönes Wetter, so dass wir uns im Klostergarten 
aufhalten können.
 
Wenn beide Gruppen wieder zusammen sind, werden wir miteinan-
der in der Pfarrkirche noch ein oder zwei Lieder singen und dann mit 
dem Bus zum Abschluss in Richtung Fallerhof Hausen zurück fahren.  
 
Im Fallerhof habe ich uns auf ca 17.30 Uhr angemeldet.
 
Wir brauchen eure Anmeldung bis spätestens 10. Mai 2024, wenn 
Bus voll, dann voll!!! 
Das Leitungsteam des Seniorenclubs freut sich auf einen schönen 
Ausflug!
 
Telefon 07633/ 80 66 520   Doris Knobel oder
Telefon 07633/ 4896 Ursel Pfrengle

TENNISCLUB
Sommerrunde 2024
Die Sommerrunde des Badischen Tennisverbandes (BTV) hat be-
gonnen. Die Plätze sind gerichtet, die Mannschaften sind fleißig am 
Trainieren und die ersten Spiele stehen an.
 
Auf unserer Anlage spielen folgende Mannschaften:
 
Freitag, 03.05.2024

10:00 Uhr Herren 65 (4er)
TC Hartheim -
TC BG Bad Krozingen

Samstag, 04.05.2024

14:00 Uhr Damen 40
TC Hartheim -
TC St. Georgen

 VEREINSNACHRICHTEN

MUSIKVEREIN BREMGARTEN

DDaass  VVeerreeiinnsslleebbeenn  bbeesstteehhtt  bbeeii  uunnss  nniicchhtt  
nnuurr  aauuss  pprroobbeenn  uunndd  mmuussiizziieerreenn,,  ssoonnddeerrnn  
wwiirr  hhaabbeenn  aauucchh  zzaahhllrreeiicchhee  AAkkttiivviittäätteenn,,  ddiiee  
uunnsseerree  GGeemmeeiinnsscchhaafftt  uunndd  KKaammeerraaddsscchhaafftt  
ssttäärrkkeenn..

Wir machen 
Musik…..
…..mach mit!
• Du spielst ein Instrument 

und möchtest wieder 
anfangen?

• Oder du möchtest eins
erlernen.

• Dann bist Du bei uns genau 
richtig!

Wir bieten dir:
Ein kostenloses Instrument*
Musikalische Herausforderungen
Kameradschaft und neue Freunde

*nach Verfügbarkeit und zeitlich begrenzt auf die aktive Zeit beim Musikverein Bremgarten 1888 e.V.

Bei Interesse bitte einfach melden!
Kontakt:
info@musikverein-bremgarten.de
oder
Patrick Leberer Tel.: 0172 6260181

Komm mach mit! Wir freuen uns auf Dich... 
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Sonntag, 05.05.2024

9:30 Uhr Herren (4er)
TC Hartheim -
TSG TC Teningen/
TC Riegel

9:30 Uhr Herren 30 (4er)
TC Hartheim -
TSG
TC Herten/TC Karsau

Montag, 06.05.2024

10:00 Uhr
Herren 70
(Doppel)

TC Hartheim -
TC Schönberg

Dienstag, 07.05.2024

10:00 Uhr Herren 70 (4er)
TC Hartheim -
TC Ehrenkirchen

Mittwoch, 08.05.2024

10:00 Uhr Ladies Ü55
TC Hartheim -
TC Umkirch

 
Auswärts spielen folgende Mannschaften: 

Samstag, 04.05.2024

14:00 Uhr Herren 40
PTSV Jahn Freiburg -
TC Hartheim

Sonntag, 05.05.2024

9:30 Uhr Damen
TSG TC Opfingen/ TC Hartheim -
TSG TV Stegen/ TC Buchenbach

9:30 Uhr Damen (4er)
TSG SF Eintracht Freiburg/TC 
Umkirch -
TSG TC Opfingen/ TC Hartheim 

 
Allen Mannschaften viel Erfolg

SALMEN-VEREIN
Armin Sengbusch: Moment ... ich hab’s gleich
Samstag 11. Mai, 20 Uhr
Armin Sengbusch, der Mann mit dem Kilt, ein Mann zwischen Wahn-
sinn und Wahrheit, Balladen und Detonationen. In „Moment... ich 
habs gleich!“ liest er authentische Dialoge aus der Hölle des Alltags – 
über Falschparker, quengelnde Nachbarn, rechtsradikale Großmüt-
ter, rebellierende Einkaufswagenfahrer und auch über Menschen.

Aus seinem unerschöpflichen Fundus von Erzählungen gibt es viel-
leicht aber auch Stories über depressive Navigationssysteme, Darth 
Vader im Bett oder die verbotene Kunst des Synchronsprechens. 
Armin führt seine Gäste durch die Höhen und Tiefen der Emotio-
nalität, die oft ungerecht, aber bei ihm immer humorvoll behandelt 
wird.

Er schlüpft dabei in unter-
schiedliche Rollen und hinter-
lässt dabei immer einen Bauch-
muskelkater. Er trägt Texte vor, 
die selbst Goethe und Schiller 
sprachlos gemacht hätten und 
mit denen er diverse Preise 
abgeräumt und zahlreiche 
Poetry Slam-Meisterschaften 
gewonnen hat. Jeder Abend 
ist dabei überraschend anders 
- nicht nur für das Publikum!

Karten für 18 € auf www.
salmen-hartheim.de oder 
(wenn noch welche übrig 
sind für 20 €) an der Abend-
kasse.

Einladung zur ordentlichen Mitglie-
derversammlung
Zur ordentlichen Mitgliederversamm-
lung des Salmenvereins am 23.05.2024 
um 20:00 Uhr im Foyer des Salmen laden 
wir herzlich ein. Hier die vorläufige Ta-
gesordnung:

1.  Begrüßung
2.  Bericht des Schriftführers
3.  Bericht der Kassierer
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.  Bestellung eines Wahlleiters
6.  Entlastung der Vorstandschaft
7.  Neuwahl der Vorstandschaft
8.  Wünsche, Anträge und Verschiedenes
 
Anträge von Mitgliedern sind bei der Vorstandschaft mindestens 8 
(acht) Tage vor der Versammlung schriftlich einzureichen. Die Mit-
gliederversammlung findet unter Einhaltung der gültigen Corona-
regeln statt.

Der Vorstand

KUNST + KULTUR

DIE GUTE TAT
Fahrbereites älteres Herrensportrad zu verschenken.
Telefon 07633/2917
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 KIRCHLICHE NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT
Bad Krozingen - Hartheim

GOTTESDIENSTE
Donnerstag, 02. Mai
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz
 
Freitag, 03. Mai, Hl. Philippus und Hl. Jakobus, Apostel, Herz-Je-
su-Freitag
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr  Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe
 
Samstag, 04. Mai
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz
 
Sonntag, 05. Mai, Rogatesonntag, 6. Sonntag der Osterzeit
St. Stephan, Bremgarten
09:00 Uhr  Eucharistiefeier (GE)
18:30 Uhr Rosenkranz
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Maiandacht
St. Peter u. Paul, Hartheim
09:00 Uhr Eucharistiefeier (PK)
18:30 Uhr Maiandacht (GD)
 
Montag, 06. Mai
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Rosenkranz in der Marienkapelle im Grünle
 
Dienstag, 07. Mai
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Rosenkranz
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GE)
  Wir beten für Werner Kling u. Oliver, Frieda u. Rudolf Kling 

u. verstorb. Angehörige
 
Mittwoch, 08. Mai
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AE)
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr  Rosenkranz in der Marienkapelle im Grünle
 
Donnerstag, 09. Mai, Christi Himmelfahrt
St. Martin, Feldkirch
09:30 Uhr  Eucharistiefeier mitgest. von den Kirchenchören Feld-

kirch und Würenlos/Schweiz (PG) anschl. Flurprozession
18:30 Uhr  Rosenkranz
 
Freitag, 10. Mai
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr  Rosenkranz
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr  Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe
 
Samstag, 11. Mai
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz
 
Sonntag, 12. Mai, 7. Sonntag der Osterzeit
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Maiandacht (GD)

St. Martin, Feldkirch
10:30 Uhr Eucharistiefeier (GD)
  Wir beten für Paul Rinderle u. Angehörige
18:30 Uhr Maiandacht
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Rosenkranz in der Marienkapelle im Grünle
 
Sakrament der Taufe
Die Vorbereitung auf die Taufe geschieht in zwei Schritten:
Zunächst besuchen Sie die Taufvorbereitung; danach erfolgt das 
persönliche Gespräch mit dem Taufspender.
Die nächsten Taufseminare finden samstags von 10:00 - 12:30 Uhr 
im Albaneum Bad Krozingen (Joseph-Vomstein-Str. 6) statt:
• 22. Juni
• 10. August
• 12. Oktober
 
Nähere Informationen erhalten Sie in den Büros der Seelsorgeein-
heit.
Bitte bringen Sie zur Anmeldung der Taufe (im Pfarrbüro) die Ge-
burtsurkunde des Täuflings mit.
Sakrament der Buße
Beichtgelegenheit
• freitags 17:30 Uhr   St. Alban Bad Krozingen
 
Redaktionsschluss 
für den nächsten Gottesdienstanzeiger vom
22.06.2024 bis 21.07.2024
Montag, 10.06.2024
Alle weiteren Informationen in unserem Pfarrbrief und unter 
www.kath-bk-ha.de
 
KONTAKTDATEN
Pastorale Mitarbeiter
Dekan Gerhard Disch (GD) 07633/908949-0
 g.disch@kath-bk-ha.de
Koop. Ghislain Eklou (GE) 07633/9232944
 g.eklou@kath-bk-ha.de
Koop. Andreas Eisler (AE) 07633/9409548
 pfarrer@andreas-eisler.de
Gem.Ref.in Ulrike Dondrup (DU)    07633/908949-17
 u.dondrup@kath-bk-ha.de
Past.Ref.in Christina Betz (CB) 07633/908949-19
 c.betz@kath-bk-ha.de
Past.Ref. Bernhard Huber (BH) 07633/92310-40
 b.huber@kath-dbn.de
Jugendarbeit Hannah Reinbold (HR) 07633/908949-18
 h.reinbold@kath-bk-ha.de
 
Sekretariat der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim:
Email: sekretariat@kath-bk-ha.de
Homepage: www.kath-bk-ha.de
 
Büro Hartheim
Kirchstr. 1, 79258 Hartheim
Telefon 07633/94 88 40
Öffnungszeiten:
Montag 16:00 – 17:00 Uhr
 
Büro Bad Krozingen
Basler Str. 26, 79189 Bad Krozingen
Telefon 07633 / 908949-0
Öffnungszeiten:
Montag 09:00 – 11:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:00 Uhr
Donnerstag   16:00 – 17:00 Uhr
Freitag 09:00 – 11:00 Uhr
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EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Hartheim, Feldkirch, Bremgarten

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Sonntag 05.05.2024
11.00 Uhr  Einladung zum BezirksChor-Fest im Kurhaus Bad Krozin-

gen
 
Donnerstag 09.05.2024 (Christi Himmelfahrt)
11.00 Uhr  Gemeinsames Tauffest in Bad Krozingen am Neumagen
 
Sonntag 12.05.2024
10.00 Uhr  Gottesdienst in Hartheim (Pfarrer Bösenecker)
11.00 Uhr  Kindergottesdienst im Gemeindehaus Mengen
 
Sonntag 19.05.2024 (Pfingstsonntag)
10.00 Uhr  Gottesdienst in Mengen – mit Taufen (Pfarrer Bösen-

ecker)
 
Rückblick zur Konfirmation 2024
Am vergangenen Sonntag, 21.04.2024, fand der diesjährige Konfir-
mationsgottesdienst in der Martinskirche in Mengen statt.
Wir möchten uns ganz herzlich beim Gesangverein Hartheim, unse-
rem Organisten Reinhold Raetz, der Fotografin Frau Lücke, Jürgen 
Strohmeier für den wunderschönen Blumenschmuck, Frau Kapp für 
Ihre wunderbare Mithilfe, den Teamerinnen, allen Eltern der Konfir-
mierten und allen Mitwirkenden für Ihre Unterstützung danken! Es 
war ein gelungenes Fest!

Krabbelgruppe Hartheim
für Kleinkinder bis etwa 3 Jahren und Bezugsperson
Mittwochs, 9:30 – 11 Uhr im Martin-Luther-Haus (Hausener Straße 
22 in Hartheim)!
... gemeinsam spielen, Spaß haben, austauschen, ...
Ansprechpartnerin: Mara Hollenweger Tel. 0176/83585474
 
Bücherzimmer
Das Bücherzimmer im Pfarrhaus in Mengen hat jeden Freitag von 
15.00-18.00 Uhr geöffnet!
Kommen Sie und nehmen Sie Bücher mit, vollkommen kostenlos 
und unverbindlich!
Gerne können Sie noch einen Kaffee und Kuchen dazu genießen.
Oder bringen Sie uns gut erhaltene Bücher mit, welche wir dann 
weitergeben können.
Das Bücherzimmer-Team freut sich auf zahlreichen Besuch!

Pfarramtssekretariat
mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 
Evangelische Kirchengemeinde Mengen-Hartheim
Hauptstraße 42, 79227 Schallstadt-Mengen
Tel.  07664/2476 Fax. 07664/2521
https://ekbh.de/gemeinden/mengen-hartheim
mengen@kbz.ekiba.de
 
Es grüßt Sie herzlichst Ihr
Pfarrer Jobst Bösenecker

 INTERESSANTES UND WISSENSWERTES

SOZIALSTATION SÜDLICHER BREISGAU
Lichtschimmer – Angebote für Trauernde
Sie trauern um einen Ihnen nahestehenden 
Menschen und möchten sich mit Menschen 
in ähnlicher Lebenssituation austauschen. 
Lichtschimmer eröffnet mit unterschiedli-
chen Angeboten Raum für ihre Trauer und 
für Begegnung mit anderen Trauernden:
 
Trauer-Frühstück
Beisammen sein, dem Unaussprechlichen Worte geben oder ge-
meinsam Schweigen. Dabei in Gemeinschaft ein Frühstück genie-
ßen. Wir laden Sie ein, immer am ersten Samstag im Monat sich in 
geschützter Atmosphäre auszutauschen, hören, wie andere ihren 
Trauerweg gestalten und teilen, was gerade bewegt.
Ort: Altes Spital, Spitalstraße 33, Staufen i. Br.
Nächster Termin: 04.05.2024 10:00 Uhr – 11:30 Uhr
 
Alle Termine und weitere Informationen unter www.trauerbeglei-
tung-lichtschimmer.de

 AUS DER NACHBARSCHAFT

Stellenausschreibung Ballrechten-Dottingen
Die Gemeinde Ballrechten-Dottingen (2.472 Einwohner) sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
• Verwaltungsmitarbeiter*in (m, w, d) für unser Rechnungsamt 

(Teilzeit 50 – 80 %)
Wir bieten Ihnen einen vielseitigen, interessanten und modernen 
Arbeitsplatz in einem aufgeschlossenen und leistungsfähigen Team.
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bewerben Sie sich bitte bis 
spätestens 12.05.2024 mit den üblichen Unterlagen per Mail an 
hauptamt@ballrechten-dottingen.de.
 
Eine ausführliche Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter 
www.ballrechten- dottingen.de/Aktuelles/Stellenangebote

6. Bugginger Feierabendlauf
Die Laufgruppe der Spvgg 09 Buggingen/Seefelden veranstal-
tet am Mittwoch, 08.05.24, ihren in der Laufszene bekannten und 
beliebten Feierabendlauf. Neben dem 10 km Haupt-, Schüler- und 
dem Bambinilauf, gibt es auch auch eine kürzere 5 Km Laufstrecke. 
Die verschiedenen Laufstrecken eignen sich für die ganze Familie. 
Teilnehmer können sich auf der Homepage der Laufgruppe „www.
lg-buggingen.de“  informieren und anmelden, Anmeldeschluss ist 
der 05.05.2024.
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Ab 16 Uhr beginnt die Veranstaltung mit der offiziellen Eröff-
nung des neuen Sportparks durch die Gemeinde und einem 
Kaffeenachmittag am Clubheim des Fußballvereines. 
 
Lauffreunde und Zuschauer, von nah und fern, dürfen sich auf eine 
spannende Wettkampfveranstaltung mit großem Rahmenpro-
gramm und tollen, vielfältigsten Preisen freuen. Bambinis starten 
kostenlos und bekommen eine Medaille, was sie immer sehr stolz 
macht. Auch die Schüler dürfen sich auf tolle Preise freuen, ebenso 
die größten Laufteams bei den Erwachsenen. 
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt werden.

 SONSTIGE MITTEILUNGEN

Bauarbeiten auf der Rheintalbahn Mai 2024
Die aktuellen Informationen über die Bauarbeiten auf der Rheintal-
bahn im Monat Mai 2024 finden Sie auf unserer Homepage www.
hartheim.de unter Aktuelles.
Beachten Sie die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der 
Busse. Die Fahrpläne sind in der Reiseauskunft auf bahn.de eingear-
beitet. Weitere tagesaktuelle Informationen zu unseren Baustellen 
finden Sie im Internet unter bauinfos.deutschebahn.com (mit bau-
bedingten Fahrplanänderungen per E-Mail als Newsletter) sowie 
speziell für die Rheintalbahn unter bauinfos.deutschebahn.com/
kbs/702.

Gastschüler aus Brasilien suchen die  
Gastfamilien in Deutschland
Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit der Pastor Dohms 
Schule aus Porto Alegre sucht die DJO - Deutsche Jugend in Euro-
pa für den Zeitraum von 16.06. – 19.07.24 nette Gastfamilien. Der 
Gegenbesuch ist möglich. 

Kontakt: 
DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 
70176 Stuttgart. Tel. 0711-6586533, Mob. 0172-6326322, 
e-Mail: gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de.

Tauschring Münstertal-Staufen
Sie haben Lust auf einen Frühlingsbrunch zu Hause aber keine Lust, 
selbst in der Küche zu stehen? Wir vom Tauschring erledigen das für 
Sie. Was das kostet?  Einfach Mitglied werden und eine einmalige 
Aufnahmegebühr von 10 €. 

geldlos - nachhaltig - umweltfreundlich - sozial - für alle.
 
Mehr auf www.tauschring-muenstertal-staufen.de
oder persönlich: Elisabeth Renkl 07636 78 78 32 und Günther Win-
terhalder 07633 50 87 1

Ende
 des redaktione� en 

Teils
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ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE GEMEINDEBLATT
MONTAG, 3.5.2024, 6 UHR

Zu spät eingereichte Beiträge werden nicht verö� entlicht!

GEMEINDEVERWALTUNG
Öff nungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 -12.00 Uhr
 Di. 14.00 -18.30 Uhr
Fax-Nr.                                                          9105-33

-  Bürgermeister, Vorzimmer: 
-  Frau Tiefmann 9105-0
-  Frau Knobel 9105-11
-  Hauptamt: Herr Wirbel 9105-13
-  Ordnungsamt: Herr Waldmann 9105-12
-  Sekretariat Hauptamt:
 Frau López Dominguez  9105-34

Bauamt: Herr Linsenmeier 9105-14
- Bauamt Sekretariat: Frau Link    9105-29
-  Techn. Bereich: Herr Gassert 9105-21
-  Einwohnermeldeamt: Frau Hein/Frau Laible 9105-15
- Standesamt: Frau Günther 9105-18
-  Grundbucheinsichtstelle: Frau Marquart 9105-24
- Rechnungsamt: Frau Hofert 9105-20 
- Gemeindekasse: Frau Ritzenthaler  9105-23 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Hanke  9105-22 
- Steuerveranlagung: Frau Hein 9105-16
- Kommunale Gebührenabrechnung: 

Frau Schüler 9105-17
E-Mail: gemeinde@hartheim.de
Internet: www.hartheim.de

Bauhof: 101173
Bauhofl eitung: Bastian Weigl  
Wasserversorgung Björn Ade:  0171/125 1317
Notrufnummer:  0151/65474145

Forstverwaltung Hartheim
Revierleiter Torsten Stark 0761/21875126 
Email: torsten.stark@lkbh.de 

Ortsverwaltung Feldkirch
Ortsvorsteherin Antoinette Faller 07633/13537
Öff nungszeiten: 
Di, 16-18:30 Uhr und Fr, 9-12 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-feldkirch@hartheim.de 

Ortsverwaltung Bremgarten
Ortsvorsteher Daniel Kopf 07633/3618
Öff nungszeiten: Di, 16.00 - 18.00 Uhr
Mi: nur nach Terminvereinbarung von 17 Uhr - 18:30 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-bremgarten@hartheim.de

ALEMANNENSCHULE HARTHEIM
Sekretariat, Angela Zipfel:  07633/9105-50 
Krankmeldungen:    07633/9105-67 
Fax:    07633/9105-55 
http://www.alemannenschule-hartheim.de 
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de

Betreuung an der Schule
Lern & Spiel-Gruppe / Kernzeitbetreuung: 91 05-64

Schulsozialarbeit, Nora Stenger 07633/9105-68
E-Mail: schulsozialarbeit@hartheim.de

GEMEINDEBÜCHEREI IN DER 
ALEMANNENSCHULE

Öff nungszeiten: 07633/9105-60
Dienstag   17.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch   09.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag   17.00 bis 18.00 Uhr
Samstag  10.00 bis 12.00 Uhr
In den Schulferien geschlossen!

KINDERGÄRTEN
Klötzle Hartheim, Leitung: Anita Zorn  150080
St. Martin, Feldkirch, Leitung: Gudrun Köhler  12321
Bremgarten, Leitung: Helene Baidin  8090111
Rheinwald-Trolle, Leitung: Denise Ade-Leihs
naturkindergarten-rheinwaldtrolle@hartheim.de

KINDER- & JUGENDBÜRO/JUGENDHAUS
Emanuel Klöckner, Jugendreferent 07633/150081
Am Mühlebach 16 Mobil: 0151/50500309
E-Mail: jugendbuero@jugend-hartheim.de
Öff nungszeiten: Di. + Do. 15:00 - 19:00 Uhr
Fr. 15:00 - 18:00 & 20:00 - 22:00 Uhr

FEUERWEHR
Notruf 112
Feuerwehr Hartheim, Tobias Zehr  07633/150483
Abt. Hartheim, Dennis Ritzenthaler 07633/9204104
Abt. Feldkirch, Philipp Graff elder  01525 6180857
Abt. Bremgarten, Michael Schlageter  0175/4176120

POLIZEI
Notruf (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Bad Krozingen in der Zeit von 
07.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr 07633/93824-0
Fax-Nr.: 07633/93824-29

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
116 117

ZAHNÄRZTLICHE NOTRUFNUMMER
0180 3 222 555-40

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST 
0761-72266 

UNFALLRETTUNGSDIENSTE UND
KRANKENTRANSPORTE

Krankentransporte  0761/19222 
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/19240

DEUTSCHES ROTES KREUZ
- Ortsverband Hartheim -
Bereitschaftsleiter Marc Summer,  
E-Mail: drk_hartheim@icloud.com 0163/8859046

HELFERKREIS
Hartheim - Feldkirch - Bremgarten
Leitung:
Antoinette Faller, Feldkirch  07633/15591
Spendenkonto: 
Kath. Kirchengmeinde Bad Krozingen-Hartheim 
IBAN: DE76 6806 1505 0000 1098 60 - 
Kennwort: Helferkreis Hartheim

SOZIALES
Beratungsstelle Für Eltern,Kinder, Jugendliche
 0761/2187-2411

Blinden- und Sehbehindertenverein Südb. e.V.
Wölfl instr. 13, 79104 Freiburg 0761/36122
Fax: 0761/36123 • info@bsvsb.org • www.bsvsb.org

Caritasverband für den 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Am Alamannenfeld 14, 79189 Bad Krozingen 
Menü-Service „Essen auf Rädern“  07633/8404 

Einsatzleitung der Dorfhelferinnenstation
Karin Birk 07664-4058069
Karin.birk@familienwerk-soelden.de 0176-17612624
HOSPIZGRUPPE SÜDLICHER BREISGAU
Informationen erhalten Sie unter  0160/96842020

Pfl egestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Südlicher Breisgau  07633/8090856
Kirchstraße 9 – Litschgi-Passage, Bad Krozingen
Fax 07633/8090857
Info@pfl egestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de

Psychosoziale Beratungs-und Behandlungsstelle
für Alkohol- und Drogenprobleme
des Badischen Landesverbandes
für Prävention und Rehabilitation e.V.  0761/156309-0
und Fax  0761/156309-99
E-mail: psb-freiburg@blv-suchthilfe.de

Sozialdienst kath. Frauen e.V.
www.skf-staufen-badkrozingen.de
Familien-/ Lebensberatung/ Schwangerenberatung
Lammplatz 3, Bad Krozingen  07633/8069093
E-Mail l.hans@skf-staufen.de

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.
Am Alamannenfeld 14, Bad Krozingen 07633/12219
Ambulanter Pfl egedienst Hauswirtschaftliche Versorgung
Vermittlung von Familienpfl egerinnen & Dorfhelferinnen
Abrechung mit allen Kranken- und Pfl egekassen

ABFALLBERATUNG
Öff nungszeiten Recyclinghof & Grünschnittannahme
Mittwoch (Winterzeit)      16-17 Uhr
Mittwoch (Sommerzeit)   16-18 Uhr
Samstag                                 10-12 Uhr
Abfallberatung, ALB 0761/2187-9707

SPERRHOTLINE
Personalausweis: 0180/1-33-33-33
Kredit- EC-Karten 116116

STÖRUNGSSTELLE
Energieversorgung badenova AG & Co. KG
Stördienst Gasversorgung    0800 2 767 767
Kundenservice    0800 2 83 84 85

Strom
Naturenergie netze GmbH 07623/ 92-1800
Fax 07623/ 92-511809
Störungsnummer: Tel. 07623/ 92-1818
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www.almrausch-stadl.de

Einladung zum Vatertaghock 2024
Feiert mit uns Vatertag “Almrausch-Stadl” 

mobiler Partybierbrunnen. 

Wo:  Festplatz bei der Seltenbachhalle in Feldkirch
von 11.00 Uhr - 22.00 Uhr. Mit Hüpfburg. 
Für euer leibliches Wohl wird bestens gesorgt. 

Auf euer Kommen freuen wir uns!

Wir pachten Ihre Freiflächen für Photovoltaik-Anlagen:
- bis zu 4.000 Euro/Hektar - Flächen ab 1,5 Hektar

Regional für Sie vor Ort. Kontaktieren Sie uns für ein  
persönliches Beratungsgespräch. 

Tel.: 0170 749 27 47
E-Mail: info@ret-solar-invest.de 
Web: www.ret-solar-invest.de 

KENNEN SIE 

SCHON UNSERE 

DRUCKEREI?

WIR DRUCKEN ALLES 

AUSSER GELD!


Fehlt Ihnen 

noch Ihr 
Plakat für 

diesen 
Rahmen?

Wir erstellen 
Ihnen gerne ein 
unverbindliches 

Angebot!

print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben an - band - bel - bens - bir - blen - buer - cha - de 
- den - den - der - dich - dig - ein - ein - er - fee - fich - flir - ge - ge 
- ge - geld - ger - glaet - hen - ken - kon - kon - kur - lat - le - le - le 
- lei - lieb - ma - miert - nachts - not - pri - quiert - ren - ris - saas 
- stell - su - ta - te - tel - ten - ter - ti - ver - weih - wel - wen - 
wunsch - xi - zi sind 19 Wörter zu bilden, deren sechste und 
siebte Buchstaben, jeweils von unten nach oben gelesen, 
ein Zitat von Friedrich Schiller ergeben.

1. Hochstapler

2. Grund für Rutschgefahr

3. unrealistische Überlegungen

4. Ferienort im Kanton Wallis

5. veraltet

6. Maschinenelement

7. Liebhaber

8. ausborgen

9. jährliche Sonderzahlung

10. niedergeschlagen

11. für die Existenz wichtig

12. äußerer Teil eines Buchs

13. fl immern

14. Mensch (gehoben)

15. deutsches Mittelgebirge

16. Auslandsvertretung

17. persönliche Ausstrahlung

18. Buch mit gefl ügelten Wörtern

19. veralt. für Verabredung
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PRIMO-RÄTSELSPASS

 an - band - bel - bens - bir - blen - buer - cha - de  an - band - bel - bens - bir - blen - buer - cha - de  an - band - bel - bens - bir - blen - buer - cha - de 

Lösung: 1. Blender, 2. Glaette, 3. Wunschdenken, 4. Saasfee, 5. antiquiert, 6. 
Kurbelwelle, 7. Geliebter, 8. verleihen, 9. Weihnachtsgeld, 10. deprimiert, 11. 
lebensnotwendig, 12. Einband, 13. fl irren, 14. Erdenbuerger, 15. Fichtelgebirge, 
16. Konsulat, 17. Charisma, 18. Zitatenlexikon, 19. Stelldichein – „Des Lebens 
Mai blueht einmal und nicht wieder.“ 

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.



WICHTIGE 
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Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund von Christi Himmelfahrt, 09. Mai 2024 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag   
Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch   
Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 19 spätestens am Freitag, 03. Mai 2024 im 
Verlag eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 19 Christi Himmelfahrt 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 19 
erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher!

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!


